
Aktuelle steuerliche Neuerungen für
gemeinnützige Vereine
1. Freibetrag für begünstigte Zwecke

Der Freibetrag für begünstigte Zwecke 
gemäß § 23 Abs. 1 KStG wurde ab der 
Veranlagung für das Jahr 2013 durch das 
Bundesgesetz, BGBl. I Nr. 135/2013, von 
bisher 7.300 Euro auf 10.000 Euro erhöht.

2. Abgrenzung großes und kleines 
Vereinsfest

Für die Beurteilung, ob ein Vereinsfest 
einen entbehrlichen Hilfsbetrieb (klei-
nes Vereinsfest) oder einen begüns-
tigungsschädlichen Geschäftsbetrieb 
(großes Vereinsfest) darstellt, ist grund-
sätzlich darauf abzustellen, ob das Fest 
ausschließlich von den Vereinsmitglie-
dern getragen wird. Die Zahl der Besu-
cher ist dabei nicht von Belang.
 Unter folgenden Voraussetzungen 
stellt nach VereinsR 2001Rz 306 eine gesel-
lige Veranstaltung ein kleines Vereins-
fest dar:
• Die Organisation (vorausgehende 

Planung bis zur Mitarbeit während 
des Ablaufes der Veranstaltung) 
wird ausschließlich von Vereinsmit-
gliedern oder deren nahen Angehö-
rigen vorgenommen.

• Die Verpflegung übersteigt ein be-
schränktes Angebot nicht und wird 
ausschließlich von Vereinsmitglie-
dern oder deren nahen Angehöri-

gen bereitgestellt und verabreicht. 
Dabei darf die Verpflegung auch 
nicht durch einen Betrieb eines Ver-
einsmitgliedes oder dessen nahen 
Angehörigen bereitgestellt und ver-
abreicht werden.

• Da die Organisation ausschließlich 
von den Vereinsmitgliedern oder de-
ren nahen Angehörigen vorzuneh-
men ist, darf auch die Darbietung 
von Unterhaltungseinlagen (Musik-, 
Show- und Tanzeinlagen) nur durch 
Vereinsmitglieder oder regionale 
und der breiten Masse nicht bekann-
te Künstlerinnen und Künstler (nicht 
bekannt durch Film, Fernsehen, Ra-
dio) erfolgen.

 Der Hilfsbetrieb „kleines Vereins-
fest“ umfasst alle geselligen Ver-
anstaltungen der genannten Art, 
die insgesamt einen Zeitraum von 
48 Stunden im Kalenderjahr nicht 
übersteigen.

Werden durch ein Vereinsfest diese 
Kriterien nicht kumulativ erfüllt, liegt 
nach VereinsR 2001Rz 307 ein großes Ver-
einsfest vor und begründet somit stets 
einen begünstigungsschädlichen Be-
trieb. Dabei umfasst dieser Betrieb alle 
derartigen Veranstaltungen während 
des Jahres, gleichgültig aus welchem 
Anlass und unter welcher Bezeichnung 
sie unternommen werden.
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3. Pauschale Betriebsausgaben für 
ehrenamtliche Mitarbeit von Vereins-
mitgliedern

Mitglieder von Vereinen erbringen im 
Zuge von wirtschaftlichen Betätigun-
gen der begünstigten Körperschaft 
häufig unentgeltliche Arbeitsleistun-
gen, denen trinkgeldähnliche bzw. 
nicht näher konkretisierbare oder gar 
keine Leistungen der Körperschaft ge-
genüber stehen. Im Hinblick auf die 
Schwierigkeiten bei der Erfassung die-
ser Leistungen bestehen keine Beden-
ken, Aufwendungen einer begünstig-
ten Körperschaft für solche Leistungen 
im Rahmen von entbehrlichen Hilfsbe-
trieben (bzw. unentbehrlichen Hilfsbe-
trieben zur Beurteilung, ob Gewinne 
angefallen sind) insoweit als glaubhaft 
gemacht anzusehen, als die geltend 
gemachten Beträge 20% der aus die-
sen Betätigungen erzielten Betriebs-
einnahmen (ohne Umsatzsteuer) nicht 
überschreiten. Voraussetzung ist, dass 
es sich dabei um tatsächlich erbrachte 
Leistungen in Zusammenhang mit Tä-
tigkeiten handelt, bei denen Mitglieder 
der Körperschaft auch üblicherweise 
herangezogen werden (z.B. bei gesel-
ligen und gesellschaftlichen Veranstal-
tungen der Körperschaft, bei der Her-
stellung vereinseigener Druckwerke 
usw.). Auf den sich danach ergebenden 
Betrag sind belegmäßig nachgewiesene 
Aufwendungen für Arbeitsleistungen 
von Vereinsmitgliedern im Rahmen der 
jeweiligen Betätigung anzurechnen.

Dies gilt nach VereinsR 2001Rz 346 auch 
für die Gewinnermittlung von begüns-
tigungsschädlichen Betrieben (z.B. 
Kantinen), wenn der Körperschaft eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 44 
Abs. 2 BAO erteilt wird und oder eine 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 45a 
BAO als erteilt gilt.

4. Gemeinsame Veranstaltungen mit 
Gastwirten

Für die Frage des Überschreitens der 
Umsatzgrenze von 40.000 Euro ist nach 
den VereinsR 2001Rz 200 bei Veranstal-
tungen eines gemeinnützigen Vereines 
und eines Gastwirten zu unterscheiden:
• Die Veranstaltung wird gemeinsam 

vom Verein und dem Gastwirt in 
Form einer Mitunternehmerschaft 
betrieben. Der Gesamtumsatz (z.B. 
50.000 Euro) ist nicht auf die Betei-
ligten aufzuteilen. Das bedeutet, 
dass im konkreten Fall der Verein 
einen Antrag auf Ausnahmegeneh-
migung stellen muss.

• Die Veranstaltung wird z.B. in den 
Räumlichkeiten eines Gastwirtes 
vom Verein alleine betrieben. Vom 
Verein wird allerdings keine Ver-
pflegung geboten. Die Gäste haben 
die Möglichkeit von der Speisekarte 
des Gastwirtes Speisen und Geträn-
ke zu bestellen. Für die Frage des 
Überschreitens der Umsatzgrenze 
von 40.000 Euro sind ausschließlich 
die Umsätze des Vereines maßgeb-
lich, die Umsätze des Gastwirtes 
sind nicht dem Verein zuzurechnen. 


